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Vorwort

Seit Abgabe der Arbeit sind in den in der Einleitung aufgegriffenen Straf-
verfahren „Heckler & Koch“ und „Sig Sauer“ Urteile ergangen. Insbesondere 
im „Sig-Sauer“-Urteil (LG Kiel, Urteil vom 3. April 2019 – 3 KLs 3/18 –) 
wurden zwei ehemalige Geschäftsführer des Waffenherstellers wegen vorsätz-
licher unerlaubter Ausfuhr zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das LG Kiel be-
gründet die strafrechtliche Verantwortlichkeit maßgeblich mit der Stellung der 
ehemaligen Geschäftsführer als sog. Ausfuhrverantwortliche im Sinne der 
„Grundsätze der Bundesregierung zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Expor-
teuren von Kriegswaffen und rüstungsrelevanten Gütern vom 25.07.2001“. 
Die Stellung als Ausfuhrverantwortlicher begründe eine über das sich aus der 
Geschäftsführerstellung ergebende Maß deutlich hinausgehende Verantwor-
tung für die Abwendung außenwirtschaftsrechtlicher Verstöße. Offen ließ das 
LG Kiel dabei, ob aus den oben genannten „Zuverlässigkeitsgrundsätzen“ 
überhaupt eine strafrechtliche Sonderverantwortlichkeit resultieren kann bzw. 
wie weit diese sodann reicht. Damit ist die Frage nach der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit des Ausfuhrverantwortlichen nach wie vor unbeantwortet. 
Diese Arbeit unterbreitet insoweit einen Lösungsvorschlag und behandelt da-
bei grundlegende Fragen der strafrechtlichen Zurechnung von Ausfuhrverstö-
ßen in Unternehmen. 

Die Arbeit entstand aus Anlass des von Frau Professor Dr. Nina Nestler 
geleiteten und durch die Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) geför-
derten Projekts „Dual-Use-Risiko als Straftat: Strafrechtlicher Schutz vor der 
‚Möglichkeit militärischer Verwendung‘ “. Sie wurde im Wintersemester 
2018/2019 von der Rechts- und Wirtschaftsrechtlichen Fakultät der Univer-
sität Bayreuth als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur 
wurden bis zum Abgabezeitpunkt im Dezember 2018 berücksichtigt.

Mein herzlicher Dank gebührt an dieser Stelle meiner akademischen Leh-
rerin, Frau Professor Dr. Nina Nestler. Sie war es, die mich bereits während 
des Studiums für das Außenwirtschaftsstrafrecht begeisterte und die Entste-
hung dieser Arbeit mit klugen Gedanken, Ratschlägen und Anregungen maß-
geblich förderte. Zudem schuf sie durch eine stets offene Bürotür und ein 
humorvolles Miteinander ein Umfeld, in dem es Spaß machte, wissenschaft-
lich zu arbeiten. Aufgrund dieser hervorragenden Bedingungen war der Lehr-
stuhl stets eine zweite Heimat für mich. Ebenfalls bedanken möchte ich mich 
bei Herrn Professor Dr. Nikolaus Bosch, der nicht nur das Zweitgutachten 
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erstellte, sondern mich gerade an entscheidenden Weichenstellungen der Ar-
beit durch seine wertvollen Hinweise und Anmerkungen unterstützte. Meinen 
Dank möchte ich außerdem Frau Professor Dr. Jessica Schmidt, LL.M. (Not-
tingham), für die Übernahme des Prüfungsvorsitzes aussprechen. 

Bedanken möchte ich mich zudem bei der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) für die großzügige Bewilligung einer Publikationsbeihilfe.

Großer Dank gebührt auch meinen Kolleginnen und Kollegen am Lehr-
stuhl für Strafrecht III, die für mich während meiner dortigen Tätigkeit wie 
zu einer zweiten Familie wurden. Stellvertretend seien hier Theresa Bächer, 
Philipp Irmscher, Albert Kochs, Adrian Schiffner und Helge Wiechmann ge-
nannt. Besonders hervorgehoben sei zudem mein zivilrechtlicher Kollege 
und Büronachbar Till Trouvain, der mich insbesondere durch die finale Phase 
unserer beider Arbeiten mit seinem juristischen Scharfsinn und seinem groß-
artigen Humor begleitete. 

Schließlich möchte ich meinen Freunden, meiner Familie und in erster 
Linie meinen Eltern von ganzem Herzen danken. Durch ihre Liebe und ihren 
Rückhalt haben mir meine Eltern die Promotion erst ermöglicht. Ihnen ist 
daher die vorliegende Arbeit gewidmet.

Bayreuth, im Frühjahr 2020 Stefan Lehner
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Teil 1

Einleitung

A. Anlass der Untersuchung

Zwischen den Jahren 2006 und 2009 führten das deutsche Rüstungsunter-
nehmen Heckler & Koch ca. 4.700 Sturmgewehre nach Mexiko1 und der 
deutsche Waffenbauer Sig Sauer mehr als 36.000 Pistolen nach Kolumbien2 
aus. Die Rüstungsexporte erfolgten jeweils in Provinzen der Länder, die auf-
grund des Drogen- bzw. Bürgerkriegs damals wie heute von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen ge-
zeichnet waren bzw. sind.3 In beiden Fällen wird nun in Strafverfahren über-
prüft, ob die Mitarbeiter der beiden Rüstungsunternehmen gänzlich ohne 
Ausfuhrgenehmigungen exportieren ließen oder bei den Ausfuhrbehörden 
wissentlich Falschangaben über den tatsächlichen Endverbleib bzw. Endab-

1 Siehe aus der Tagespresse etwa Süddeutsche Zeitung vom 15.05.2018, abrufbar 
unter: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/prozessauftakt-ein-waffenexport-und-
seine-abgruende-1.3980595; Schwarzwälder Bote vom 15.05.2018, abrufbar unter: 
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.stuttgart-oberndorf-heckler-koch-prozess-
um-illegale-waffenexporte-ist-gestartet.897fa7ba-4574-4250-b88d-027a765167d0.
html; siehe zuvor bereits den Bericht von Report Mainz vom 25.04.2016, abrufbar 
unter: https://www.swr.de/report/anklage-gegen-zwei-ehemalige-heckler-und-koch-
geschaeftsfuehrer/-/id=233454/did=17117418/nid=233454/tllu0j/index.html.

2 Handelsblatt vom 12.04.2018, abrufbar unter: https://www.handelsblatt.com/
unternehmen/management/verkauf-von-pistolen-waffenbauer-sig-sauer-droht-wegen-
kolumbiengeschaeft-eine-millionenstrafe/21168194.html; Süddeutsche Zeitung vom 
12.04.2018, abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/ruestungs 
industrie---eckernfoerde-pistolen-nach-kolumbien-sig-sauer-soll-strafe-zahlen-dpa.
urn-newsml-dpa-com-20090101-180412-99-863176; Tagesschau vom 12.04.2018, 
abrufbar unter: https://www.tagesschau.de/inland/sig-sauer-kolumbien-101.html; Kie-
ler Nachrichten vom 11.04.2018, abrufbar unter: http://www.kn-online.de/Nachrichten/
Schleswig-Holstein/Waffenhersteller-Mitarbeiter-von-Sig-Sauer-angeklagt.

3 Siehe die Berichte von Amnesty International zu Mexiko (abrufbar unter: https://
www.amnesty.org/en/countries/americas/mexico/report-mexico/) sowie zu Kolumbien 
(abrufbar unter: https://www.amnesty.org/en/countries/americas/colombia/report-
colombia/). In der Tagespresse wurde insbesondere auf die Erschießung von 43 Stu-
denten durch mexikanische Banden im Jahr 2014 (siehe taz vom 14.08.2018, abrufbar 
unter: http://www.taz.de/!5524752/) sowie auf Menschenrechtsverletzungen durch die 
kolumbianische Nationalpolizei (siehe bereits Tagesschau vom 27.05.2014, abrufbar 
unter: https://www.tagesschau.de/inland/waffenexport104.html) aufmerksam gemacht.
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nehmer der exportierten Waffen machten, um an die erforderlichen Ausfuhr-
genehmigungen zu gelangen.4 Den Angeklagten drohen bei den damit ein-
hergehenden Verstößen gegen das KWKG bzw. das AWG und die AWV 
Haftstrafen in Höhe von bis zu fünf Jahren.

Unter den angeklagten Mitarbeitern befinden sich im Fall Heckler & Koch 
zwei, im Fall Sig Sauer drei ehemalige bzw. amtierende Geschäftsleitungs-
mitglieder. In beiden Fällen wies die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt 
darauf hin, dass einzelne Geschäftsleitungsmitglieder die Stellung des sog. 
Ausfuhrverantwortlichen innehatten.5 Als Instrument des deutschen Export-
kontrollsystems6 geht das Rechtsinstitut des Ausfuhrverantwortlichen auf ei-
nen Kabinettbeschluss der Bundesregierung zurück, aufgrund dessen am 
29.11.1990 die „Grundsätze der Bundesregierung zur Prüfung der Zuverläs-
sigkeit von Exporteuren von Kriegswaffen und rüstungsrelevanten Gütern“7 
(im Folgenden: Zuverlässigkeitsgrundsätze8) erlassen wurden.9 Die Zuverläs-
sigkeitsgrundsätze sehen vor, dass die Anträge auf Genehmigung der Ausfuhr 
rüstungsrelevanter Güter durch ein – je nach Rechtsform des Antragstellers – 
für die Durchführung der Ausfuhr verantwortliches Mitglied des Vorstandes, 
einen Geschäftsführer oder einen vertretungsberechtigten Gesellschafter als 
dem „Ausfuhrverantwortlichen“ unterzeichnet werden müssen, der die Ver-

4 Zur Rolle der deutschen Ausfuhrbehörden im Fall Heckler & Koch aus der Ta-
gespresse Welt vom 24.05.2016, abrufbar unter: https://www.welt.de/politik/
deutschland/article155636629/Massaker-mit-deutschen-Waffen-was-wusste-die-
Regierung.html; Stuttgarter Zeitung vom 10.07.2018, abrufbar unter: https://www.
stuttgarter-zeitung.de/inhalt.prozess-um-heckler-koch-hat-die-kontrolle-der-minis 
terien-versagt.2264eae0-5d69-4679-ad2d-a3bd86d2ca5a.html; zu den Umgehungs-
handlungen im Fall Sig Sauer Süddeutsche Zeitung vom 12.04.2018, abrufbar unter: 
https://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/ruestungsindustrie---eckernfoerde-
pistolen-nach-kolumbien-sig-sauer-soll-strafe-zahlen-dpa.urn-newsml-dpa-com-200 
90101-180412-99-863176.

5 Siehe für den Fall Heckler & Koch Deutschlandfunk vom 11.12.2017, abrufbar 
unter: https://www.deutschlandfunk.de/heckler-koch-mit-neuem-geschaeftsmodell-
waffen-nur-fuer.724.de.html?dram:article_id=402903; hinsichtlich des Falls Sig Sauer 
Handelsblatt vom 12.04.2018, abrufbar unter: https://www.handelsblatt.com/unterneh 
men/management/verkauf-von-pistolen-waffenbauer-sig-sauer-droht-wegen-kolum 
biengeschaeft-eine-millionenstrafe/21168194.html?ticket=ST-1384859-ISod9Qcmd 
0fQbp4MscGu-ap4.

6 Epping, FS Bock, S. 125 (144).
7 BAnz Nr. 225/1990, S. 6406; ergänzt am 30.01.1991, BAnz Nr. 23/1991, S. 545, 

und am 13.06.1995, BAnz Nr. 122/1995, S. 7153 f.
8 So auch die Bezeichnung in der Bekanntmachung zu den Zuverlässigkeitsgrund-

sätzen vom 01.08.2001, BAnz Nr. 149/2001, S. 17281; siehe zudem Beutel/Anders/
Hötzl, in: Recht der Exportkontrolle, S. 399 (404).

9 Dazu Pottmeyer, Der Ausfuhrverantwortliche, S. 47 f.; siehe bereits ders., AW-
Prax 1995, S. 174 ff.; jüngst zudem Merz, FS Wolffgang, S. 83 (85).
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antwortung für die Richtigkeit der Angaben übernimmt.10 Zudem obliegen 
dem Ausfuhrverantwortlichen seit der Novellierung der Zuverlässigkeits-
grundsätze vom 25.07.200111 ausdrücklich die Organisationspflicht, die Per-
sonalauswahl und -weiterbildungspflicht sowie die Überwachungspflicht 
hinsichtlich des innerbetrieblichen Exportkontrollsystems.12 Die Bundesre-
gierung spricht dem Ausfuhrverantwortlichen damit in erster Linie eine Prä-
ventivfunktion zu. Nicht nur die Ausfuhrbehörden sollen Verstöße gegen das 
Außenwirtschaftsrecht13 verhindern; vielmehr muss auch die Geschäftslei-
tung eines Rüstungsunternehmens durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, 
dass die einschlägigen Ausfuhrbestimmungen eingehalten werden.14 Im Zu-
sammenhang mit dem allgemeinen Compliance-Trend15 der vergangenen 

10 BAnz Nr. 225/1990, S. 6406, Nr. 2 Satz 1; vgl. auch Reuter, Außenwirtschafts- 
und Exportkontrollrecht, Rn. 748.

11 BAnz Nr. 148/2001, S 17177 f. (siehe Anlage I), ergänzt am 01.08.2001, BAnz 
Nr. 149/2001, S 17281, sowie jüngst am 27.07.2015 (siehe Anlage II); dazu Harings/
Loets, ExportManager 10/2015, S. 25 f.; Merz, FS Wolffgang, S. 83 (86).

12 Siehe Nr. 2 Satz 2 der Zuverlässigkeitsgrundsätze sowie Nr. 2 Satz 1 der Be-
kanntmachung zu den Zuverlässigkeitsgrundsätzen vom 27.07.2015.

13 Für die vorliegende Untersuchung bezeichnet der Begriff des Außenwirtschafts-
rechts die nationalen bzw. unionsrechtlichen Bestimmungen des AWG, der AWV, 
dem KWKG sowie der Dual-Use-VO, einschließlich der diesbezüglich ergangenen 
administrativen Vorschriften. Zu Definition, Rechtsquellen und Grundzügen des 
 Außenwirtschaftsrechts Cornelius, in: Graf/Jäger/Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, Vor 
§§ 17–20 AWG Rn. 4 ff.; Ehrlich, in: Bieneck, Außenwirtschaftsrecht, § 2 Rn. 4 ff.; 
Diemer, in: Erbs/Kohlhaas, Nebenstrafrecht, Vorbemerkungen AWG a. F. Rn. 7 ff.; 
Harder, in: Wabnitz/Janovsky, Wirtschaftsstrafrecht, Kap. 23 Rn. 2; Meyer, in: Mom-
sen/Grützner, Kap. 10 C. Rn. 6 ff.; Pelz, in: Hocke/Sachs/Pelz, Außenwirtschaftsrecht, 
Einleitung Rn. 10 ff.; Wagner, in: MüKo-StGB, Bd. 7, Vor §§ 17 ff. AWG Rn. 9 ff.; 
Wolffgang, in: ders./Simonsen/Rogmann, Außenwirtschaftsrecht, Einleitung Rn. 6 ff.; 
Simonsen, Außenwirtschaftsrecht, S. 20 f.; Tiedemann, FS Spendel, S. 591 (599 ff.); 
grundlegend auch Epping, FS Bock, S. 125 ff.

14 Zu diesem Kooperationsprinzip bereits Langfeldt/Sinnwell, Maßnahmen bei ver-
schärfter Exportkontrolle, S. 9; siehe auch BAFA, AW-Prax 2004, S. 387; Bieneck, in: 
ders., Außenwirtschaftsrecht, § 24 Rn. 22; Müller, Harmonisierte deutsche Export-
kontrolle, S. 55 ff.; Kochendörfer/Pietsch, AW-Prax 2018, S. 97 (98 f.).

15 „Compliance“ bezeichnet in diesem Zusammenhang allgemein die Gesamtheit 
aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung rechtlicher Gebote und des 
Nichtverstoßens gegen gesetzliche Verbote durch Unternehmen, Geschäftsleitungs-
mitglieder und Mitarbeiter, so etwa die Begriffsbestimmungen von Zöllner/Noack, in: 
Baumbach/Hueck, GmbHG, § 35 Rn. 66; siehe ferner Gebauer/Niermann, in: 
Hauschka/Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, § 48 Rn. 1; Nestler, in: Knie-
rim/Rübenstahl/Tsambikakis, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 33; Poppe, in: In-
derst/Bannenberg/Poppe, Compliance, Kap. 1 Rn. 1 ff.; Rotsch, in: ders., Criminal 
Compliance, § 1 Rn. 4 ff.; Bock, Criminal Compliance, S. 19 ff.; ders., ZIS 2010, 
S. 614 ff.; Zimmermann, Strafbarkeitsrisiken, S. 19 ff.; Schneider, ZIP 2003, S. 645; 
siehe zudem LG München I, NZWiSt 2014, S. 183 ff. (sog. Neubürger-Fall); speziell 




